
Tunesien 

 
Vorzulegende Unterlagen 

 

Scheidungsurteil des zuständigen Amtsgerichts nebst Rechtskraftnachweis 

 

Die Rechtskraft einer Scheidung kann auch durch Vorlage einer Geburtsurkunde nachgewie-

sen werden, auf der die Scheidung vermerkt ist. 

 

Legalisation 

 
Eine Legalisation ist erforderlich. 


